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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 89 Abs. 1 SächsBO)

WA

TEIL A: PLANZEICHNUNG
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

St

Pfg1

III. HINWEISE

525/3

P

114,2 m
ü. NHN

Tg

LR1

Baulinie (§ 23 Abs. 1 und 2 BauNVO)

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

max. Höhe baulicher Anlagen, Höhenbezugspunkte gemäß textlicher Festsetzung 1.2.2 (§§ 16, 18 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO)

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

6. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anbindung anderer Flächen an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

9. Flächen für das Anpflanzen bzw. die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

10. Sonstige Festsetzungen

Anpflanzung von Gehölzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß (§ 16 Abs. 4, § 20 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Fußweg

Pflanzgebot gemäß textlicher Festsetzungen

OK 12,9 m

GRZ 0,4

III - IV

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)o

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung:

Einfahrtbereich Tiefgarage

Aufstellfläche für Abfallbehälter am Abholtag

Fläche für Kinderspielplatz

Anpflanzung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

mit Geh-, Fahrrecht zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) gemäß textl. Festsetzung 1.6.1

FlachdachFD

Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

Gebäudebestand

Vermaßung der Festsetzungen in m

Nutzungsschablone:

Fläche für Elektrizitätsversorgung

4. Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Flächen für Stellplätze

Grundflächenzahl

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse

zulässige Dachform

Parkplatz

Höhe baulicher Anlagen

Abgrenzung von unterschiedlichem Maß der baulichen Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)
festgesetzte Höhenlage des Baugrundstücks innerhalb des jeweiligen Baufensters im Höhenbezugsystem DHHN2016
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Flachdach mit StaffelgeschossFD + S

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Flächen für Tiefgarage

mit Leitungsrecht zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) gemäß textl. Festsetzung 1.6.2

verrohrter Rietzschkebach

M1

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Bezeichnung der Ausgleichsmaßnahme

5. Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-Immisionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
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Gemarkung Coswig

Am Birkenhain
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Beiplan A1.1 zur Textfestsetzung 1.5.1

Abgrenzung des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Fassade mit unzulässigen Fensteröffnungen
für Aufenthaltsräume tags

Fassade mit unzulässigen Fensteröffnungen
für Aufenthaltsräume nachts
Fassade mit unzulässigen Fensteröffnungen
für Aufenthaltsräume tags und nachts

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Baulinie (§ 23 Abs. 1 und 2 BauNVO)
Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung
baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)
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Gemarkung Coswig

Lärmpegelbereich II

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV
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IV

Beiplan A1.2 zur Textfestsetzung 1.5.2

Abgrenzung des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Baulinie (§ 23 Abs. 1 und 2 BauNVO)
Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung
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-

1:500

B/H = 1.480 / 760 mm (1,12 m²)

erneut geänderter Entwurf in der Fassung vom 27.11.2025, ergänzt am 10.12.2025

Die Strukturelemente sind in sonnenexponierter Lage anzuordnen, dabei sind die Standorte der im B-Plan festgesetzten Baum-
pflanzungen zu berücksichtigen. Die Anordnung der oben genannten Flächen mit Strukturelementen kann gleichfalls gestalterischen
Aspekten folgen. Weitere Strukturelemente, die den Lebensraumansprüchen der Art entsprechen, können in die Fläche integriert
werden (z. B. Grobschotterflächen aus Natursteinschotter, Trockenmauern, kleinere Steinhaufen).

Die Rohbodenflächen sind zu 1/3 der Sukzession zu überlassen und zu 2/3 mit einer gebietsheimischen Sand-Magerrasen-Saatgut-
mischung anzusäen. Die Gesamtfläche ist alle 1 bis 2 Jahre einmal zu mähen. Das Mahdgut ist abzutragen.

Für die Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb der Fläche M 2 können die benötigten Pflanzgruben mit entsprechendem geeignetem
humosem Pflanzsubstrat verfüllt werden.

Die Maßnahme M 2 ist bis zur Beendigung aller Baumaßnahmen im jeweiligen Baubereich umzusetzen.

Für die Maßnahme ist eine Planung zu erstellen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Planung und Herstellung
der Ersatzhabitatflächen sind durch eine Ökologische Baubegleitung zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der
Unteren Naturschutzbehörde nach Vollzug der Artenschutzmaßnahme vorzulegen.

1.9 Flächen für das Anpflanzen, die Bindung und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

1.9.1 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
1.9.1.1 Pfg 1: Anpflanzung von Strauchhecken zur Eingrünung des Baugebietes

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der
Bezeichnung pfg 1 sind Laubgehölzhecken mit einer maximalen Wuchshöhe von 2 m anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanz-
dichte darf 1 Strauch/m² nicht unterschreiten. Es sind Sträucher der in der Pflanzenauswahlliste A aufgeführten Arten (Pflanzqualität:
3 - 4 Triebe bzw. 2 x v., h 60 -80 cm) zu verwenden.

1.9.1.2 Pfg 2: Einzelbaumpflanzungen auf Gemeinschaftsgrünfläche außerhalb der Tiefgarage
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten mit der Bezeichnung pfg 2 sind mittel- bis großkronige Laubbäume der Pflanzen-
auswahlliste B (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v., StU 12-14 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abweichungen vom festge-
setzten Standort sind bis maximal 1 m zulässig.

1.9.1.3 Pfg 3: Einzelbaumpflanzungen auf Gemeinschaftsgrünfläche über der Tiefgarage
An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten mit der Bezeichnung pfg 3 sind kleinkronige Laubbäume der Pflanzenaus-
wahlliste C (Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v., StU 12-14 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abweichungen vom festgesetzten
Standort sind bis maximal 1 m zulässig.

1.9.1.4 Pfg 4: Fläche für Bepflanzung im nördlichen Vorgartenbereich Schillerstraße
Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeich-
nung pfg 4 sind in regelmäßiger Anordnung zwei Solitärsträucher der Pflanzenauswahlliste D mit einer Wuchshöhe von mindestens
150 cm (Pflanzqualität: Solitär, 4 x v., h 100 - 125 cm) und zwei schmalkronige Bäume der Pflanzenauswahlliste E (Pflanzqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 12-14 cm) zu pflanzen. Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche darf durch Hauszugänge und Feuerwehr-
zufahrten unterbrochen werden.

1.9.1.5 Pfg 5: Dachbegrünung
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die Dachflächen von Hauptgebäuden über dem obersten Geschoss in Kombination mit
Solarenergieanlagen sowie alle Tiefgarageneinhausungen extensiv gemäß Festsetzung 1.6.3 zu begrünen. Die Höhe des Schichtauf-
baus für die Dachbegrünung muss einschließlich Dränschicht mindestens 10 cm betragen.

1.9.1.6 Pfg 6: Begrünung Tiefgarage
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind die mit Tiefgaragen unterbauten Freiflächen mit Ausnahme der mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu belastenden Flächen sowie der Hauszugänge mit einer Mindestsubstratdecke von 0,5 m zu überdecken und
dauerhaft zu begrünen.

1.9.1.7 Pfg 7: Fassadenbegrünung
Fassadenteile, die auf einer Breite von mehr als 2,5 m durchgehend keine Fenster- oder Türöffnungen aufweisen sind mit Kletter-
gehölzen (eine Pflanze pro lfd. m) zu begrünen.

1.9.1.8 Pfg 8: Fläche für Bepflanzungen im Vorgartenbereich Weinböhlaer Straße:
Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind in regelmäßiger
Anordnung vier Solitärsträucher der Pflanzenauswahlliste D mit einer Wuchshöhe von mindestens 150 cm (Pflanzqualität: Solitär,
4 x v., h 100-125) zu pflanzen. Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche darf durch Hauszugänge und Feuerwehrzufahrten unter-
brochen werden.

1.9.1.9 Pfg 9: Fläche für Bepflanzung im südlichen Vorgartenbereich Schillerstraße
Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeich-
nung pfg 9 sind in regelmäßiger Anordnung drei Solitärsträucher der Pflanzenauswahlliste D mit einer Wuchshöhe von mindestens
150 cm (Pflanzqualität: Solitär, 4 x v., h 100 - 125 cm) und drei schmalkronige Bäume der Pflanzenauswahlliste E (Pflanzqualität:
Hochstamm, 3 x v., StU 12-14 cm) zu pflanzen. Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche darf durch Hauszugänge und Feuerwehr-
zufahrten unterbrochen werden.

1.9.2 Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die im Lageplan zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume und die auf Nachbargrundstücken befindlichen Gehölze mit Stammumfängen
über 60 cm - soweit sich deren Schutzbereiche auf das Plangebiet erstrecken - sind zu erhalten. Bei Baumaßnahmen im Wurzelraum
sind Wurzelschutzmaßnahmen vorzusehen.
Bei Abgang sind sie wie folgt zu ersetzen:

· Bäume auf Nachbargrundstücken durch Laubbäume der Pflanzenauswahlliste B. Der Umfang und die Qualität der Ersatzpflanz-
ungen werden im jeweiligen Einzelfall nach der Gehölzschutzsatzung der Stadt Coswig entschieden.

· Säuleneiche an der südlichen Plangebietsgrenze durch Säuleneiche, Solitär, 6xv.m.Db, 600-700 cm.
· Ahorn an der südlichen Plangebietsgrenze durch Laubbaum der Pflanzenauswahlliste B, 6xv. m.Db, Hochstamm, Stammumfang

40-45 cm.

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 SächsBO)

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 SächsBO)

2.1.1 Dächer / Staffelgeschosse
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind für Hauptgebäude ausschließlich Flachdächer (FD) mit einer Dachneigung von maximal
5 Grad zulässig.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 muss das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss, dessen Außenwände mindestens an der
östlichen Gebäudeseite um mindestens 1,8 m hinter die Außenwandfläche des darunter liegenden Vollgeschosses zurücktreten,
ausgebildet werden.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 muss das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss, dessen Außenwände an der östlichen
(der Schillerstraße zugewandten) und der südöstlichen Gebäudeseite um mindestens 3,0 m sowie an der südwestlichen Gebäudeseite
um mindestens 1,5 m  hinter die Außenwandfläche des darunter liegenden Vollgeschosses zurücktreten, ausgebildet werden.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 5 muss das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss, dessen Außenwände an der südwestlichen und
der westlichen Gebäudeseite um mindestens 1,8 m hinter die Außenwandfläche des darunter liegenden Vollgeschosses zurücktreten,
ausgebildet werden.

2.1.2 Fassaden
Fassaden sind - bezogen auf jedes einzelne Gebäude - zum überwiegenden Anteil als Putzfassaden auszuführen. Im Obergeschoss
sind Holzverschalungen und am Gebäudesockel Naturstein zulässig.

Die Farbgestaltung der Fassaden ist mit einem Remissionswert zwischen 30 % und 85 % auszuführen. Leuchtende Farben und
glänzende, reflektierende Materialien sind nicht zulässig.

2.2 Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie von
Einfriedungen (§ 89 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 SächsBO)

2.2.1 Freiflächen
Auf den nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke ist eine dauerhafte Abschiebung des Oberbodens und eine Anlage von Kies-
oder Schottergärten unzulässig.

Die nicht überbaubaren und nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht als Wege, Stellplätze oder Zufahrten genutzt
werden, gärtnerisch zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

2.2.2 Abfallbehälterstandplätze
Oberirdische Abfallbehälterstandplätze sind mit einem Sichtschutz zur Verkehrsfläche einzufassen.

2.2.3 Grundstückseinfriedungen
Entlang der öffentlichen Straßen und Fußwege sowie der Außengrenzen des Plangebietes sind Grundstückseinfriedungen nur mit
senkrechten Stäben bzw. senkrechter Lattung, als anthrazitfarbener Doppelstabmattenzaun mit Hinterpflanzung durch Laubgehölz-
hecken oder als geschnittene Laubgehölzhecken und mit einer maximalen Höhe von 1,50 m zulässig. Ausgenommen von der Höhen-
festsetzung sind die Laubgehölzhecken in Pflanzgebot pfg1.

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA ist die Errichtung von Einfriedungen unzulässig. Ausgenommen hiervon sind geschnittene
Laubgehölzhecken (auch mit einer Verstärkung durch Steckzäune) bis maximal 1,2 m Höhe (Privatgartenbereiche der Erdgeschoss-
wohnungen).

3 Hinweise
3.1 Altlasten / Bodenschutz

Aufgrund der erheblichen Eingriffsfläche von ca. 16.000 m² ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) einschließlich Erstellung eines
Bodenschutzkonzeptes erforderlich.

Die BBB hat durch einen zertifizierten bodenkundlichen Baubegleiter zu erfolgen.

Der baubedingt anfallende Boden ist bevorzugt vor Ort hochwertig zu verwerten. Die hochwertigste Verwertung anfallenden Bodens ist
eine Verwertung innerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht.

Die BBB ist frühzeitig (bereits in der Planungsphase) zu involvieren und der unteren Bodenschutzbehörde
(Kreisumweltamt@kreis-meissen.de) vorzulegen.

Beim Antreffen von lokalen Auffälligkeiten des Bodens sind ergänzende Bewertungen vorzunehmen.

3.2 Denkmalschutz / Archäologie
Die ausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (SächsDSchG) hinzuweisen.

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von
Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht
auszugraben und zu dokumentieren.

3.3 Wasserrecht
Für die einzelnen Versickerungen von Niederschlagswasser im Wohngebiet ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

3.4 Staatsstraße S 84
Falls die bestehende Zufahrt zum ehemaligen Betonwerk (gemeinsame Zufahrt auch für Grundstück Weinböhlaer Straße Nr. 22)
genutzt werden soll, sind die auf dieser Teilfläche vorgesehenen baulichen Anlagen so zu errichten, dass eine Wendemöglichkeit auf
den Teilflächen hergestellt und freigehalten wird und eine verkehrssichere Benutzung dieser Zufahrt möglich ist. Die erforderlichen
Sichtfelder im Bereich dieser Zufahrt sind freizuhalten.

3.5 Artenschutz
Mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Meißen (UNB) ist eine Vereinbarung zu schließen. Dazu ist der UNB zum einen
das Ergebnis der Gehölzuntersuchungen und zum anderen ein Konzept für die Maßnahme M1 für die Reptilien, hier Zauneidechsen,
vorzulegen. In der Vereinbarung sind Details zum Ersatzhabitat der Zauneidechsen und gegebenenfalls Ersatzniststätten/ 
Ersatzlebensräume für Brutvögel und Fledermäuse zu regeln. Die Fläche M1 ist von der Bebauung abzugrenzen (Zaun, Hecke, etc.).
Als Ausgleich sind pro Höhle zwei Nistkästen bzw. Fledermausquartiere in umliegende Bäume oder an umliegenden Häuser anzu- 
bringen. Das Ergebnis der Baumuntersuchungen und ein darauf bedingter Ausgleich durch Anbringen von Nistkästen bzw. 
Fledermausquartieren (Vorschlag zur konkreten Verortung der Kästen) ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.

3.6 Pflanzenauswahllisten
Pflanzenauswahlliste A -Sträucher

Kupfer-Felsenbirne Amelanchier lamarckii
Schwarze Apfelbeere Aronia melanocarpa
Scheinquitte Chaenomeles japonica
Kornelkirsche Cornus mas
Japanische Zaubernuss Hamamelis spec.
Wildpflaume, Mirabelle Prunus cerasifera
Zier-Johannisbeere Ribes spec.
Wildrosen in Sorten Rosa spec.
Spierstrauch Spiraea spec.
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus

Pflanzenauswahlliste B -mittel- bis großkronige Laubbäume
Hainbuche Carpinus betulus
Esskastanie Castanea sativa
Trompetenbaum Catalpa bignonioides
Roßkastanie Aesculus hippocastanum
Spitzahorn Acer platanoides
Amberbaum Liquidambar styraciflua
Eisenholzbaum Parrotia persica
Platane Platanus x acerifolia
Schnurbaum Sophora japonica
Krim-Linde Tilia x euchlora
Silber-Linde Tilia tomentosa
Zerr-Eiche Quercus cerris
Ungarische Eiche Quercus frainetto
Trauben-Eiche Quercus palustris
Zierkirschen in Sorten Prunus spec.
Speierling Sorbus domestica
Breitblättrige Mehlbeere Sorbus latifolia
Elsbeere Sorbus torminalis
Apfel, Birne, Pflaume, Süßkirsche, Walnuss in regionaltypischen Sorten

Pflanzenauswahlliste C -kleinkronige Laubbäume
Feldahorn Acer campestre
Felsenbirne Amelanchier
Südlicher Zürgelbaum Celtis australis
Kornelkirsche Cornus mas
Rotdorn Crataegus laevigata
Magnolie Magnolia spec.
Zierapfel in Sorten Malus spec.
Mehlbeere Sorbus aria

Pflanzenauswahlliste D -Solitärgehölze für Vorgärten
Fächer-Ahorn Acer palmatum
Kupfer-Felsenbirne Amelanchier lamarckii
Japanische Zaubernuss Hamamelis spec.
Hortensie Hydrangea arborescens in Sorten
Magnolie Magnolia spec.
Zierkirsche Prunus in Sorten (außer Kirschlorbeer - P. laurocerasus)
Flieder Syringa in Sorten

Pflanzenauswahlliste E -schmalkronige Laubbäume
Säulen-Espe Populus tremula `Erecta´
Säulen-Tulpenbaum Liriodendron tulipifera `Fastiggiatum´
Säulen-Amberbaum Liquidambar styraciflua `Slender Silhouette´
Säulen-Eiche Quercus robur `Fastigiata Koster´

3.7 Verfügbarkeit der DIN-Normen
Alle in den Festsetzungen genannten technischen Regelwerke können während der Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung Coswig,
Fachbereich Bauwesen, Karrasstraße 2, 01640 Coswig eingesehen werden.
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TEIL A: PLANZEICHNUNG
M 1:500

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186); zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169).

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i. V. mit BauNVO)
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO)
1.1.1 Ausschluss von allgemein zulässigen Nutzungen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten WA sind Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig.

1.1.2 Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO)
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung, Festsetzung der Höhenlage
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. §§ 16 - 21a BauNVO; § 9 Abs. 3 BauGB)

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (H) (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V. mit § 18 BauNVO)
Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten wie Solarenergieanlagen, Schornsteine und Lüftungs-
rohre.

1.2.2 Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO
1.2.2.1 Unterer Bezugspunkt

Unterer Bezugspunkt der maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen ist die in der Planzeichnung festgesetzte Höhenlage des Bau-
grundstücks innerhalb des jeweiligen Baufenster.

1.2.2.2 Oberer Bezugspunkt
Oberer Bezugspunkt für die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen ist bei Gebäuden mit Flachdach die Oberkante Attika.

1.2.3 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V. mit § 19 BauNVO)
In den allgemeinen Wohngebieten WA darf die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) mit Flächen für offene Stellplätze, deren Zufahrten
sowie sonstigen Nebenanlagen um 50 % bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

Eine weitere Überschreitung der festgesetzten GRZ in den allgemeinen Wohngebieten WA ist durch Tiefgaragen bis zu einer GRZ von
0,7 zulässig, sofern diese vollständig unterhalb der Geländeoberfläche liegen, mit einer Mindestsubstratdecke von 0,5 m überdeckt
werden und dauerhaft gemäß Pflanzgebot Pfg 6 begrünt werden.

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

1.3.1 Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen (§ 23 Abs. 1 BauNVO)
Die in den allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5 festgesetzten Bauliniengelten für die Geschossebenen I bis III. Die festge-
setzten Baugrenzen gelten für das IV. Vollgeschoss.

1.3.2 Überschreitung der Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauGB)
Das Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Wintergärten, Erker und Balkone ist bis zu einer Tiefe von
1,8 m zulässig, sofern der Anteil des vortretenden Gebäudeteils 1/3 der Breite der jeweiligen Außenwand nicht überschreitet. Dies gilt
nicht für die festgesetzten Staffelgeschosse.

1.3.3 Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen
(§ 23 Abs. 5 BauGB)
Nebenanlagen, die gleichzeitig Gebäude im Sinne § 2 Abs. 2 Sächsische Bauordnung darstellen, sind auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen unzulässig. Ausgenommen hiervon sind pro Baufeld jeweils eine überdachte Müllplatzeinhausung mit maximal
15 m² Grundfläche sowie die in der Planzeichnung festgesetzten Einhausungen der Tiefgaragenzufahrten.

Sonstige Nebenanlagen (z.B. Spielgeräte, Plätze und Wege) sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern
der Bebauungsplan keine entgegenstehenden Festsetzungen enthält.

1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
In den allgemeinen Wohngebieten WA sind Stellplätze und Garagen nur auf den hierfür festgesetzten Flächen für oberirdische Stell-
plätze (St), in unterirdischen Garagengeschossen innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie auf den festgesetzten Flächen
für Tiefgaragen (Tg) zulässig.

1.5 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Immissionsschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

1.5.1 Grundrissgestaltung
An den im Beiplan A 1.1 gekennzeichneten Fassaden sind die Grundrisse der Wohnungen bis zur Aufgabe der gewerblichen Nutzung
des Grundstücks Weinböhlaer Straße 38 so zu gestalten, dass sich keine Fenster von Aufenthaltsräumen mit schutzwürdigen Nutz-
ungen während der Tag- bzw. Nachtzeit (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer) an diesen Fassaden befinden.

Räume mit schutzwürdigen Nutzungen können ausnahmsweise an diesen Fassaden angeordnet werden, wenn sie nicht mit Fenstern
ausgestattet werden, die geöffnet werden können.

Ausnahmen von der Festsetzung sind zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass an den maßgeblichen Immissionsorten die Richtwerte
nach Nr. 6.1 c) bzw. d) der TA Lärm nicht überschritten werden.

1.5.2 Gesamtbauschalldämmmaße
Zum Schutz vor Schienen- bzw. Straßenverkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen
Anlagen die Außenbauteile für Aufenthalts- und Schlafräume an den im Beiplan A.1.2 gekennzeichneten Fassaden entsprechend den
im Beiplan bezeichneten Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ausgebildet werden.

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen müssen die nach außen abschließenden Bauteile der Gebäude mindestens folgende
Gesamtbauschalldämmmaße R'w,ges aufweisen:

Lärmpegelbereich Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs- Büroräume
räume in Beherbungsstätten, Unterrichtsräume u. ä. u. ä.

R'w,ges des Außenbauteils in dB
II 30 30
III 35 30
IV 40 35

1.5.3 Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen
Für Schlafräume, für die gemäß der gekennzeichneten Fassaden im Beiplan A 1.3 im Nachtzeitraum Beurteilungspegel größer
45 dB(A) ermittelt wurden, ist der Einbau von fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen vorzusehen, die den für gesunde Wohn-
verhältnisse notwendigen Luftwechsel auch bei geschlossenen Fenstern ermöglichen, die Schalldämmung der Fassade jedoch nicht
mindern.

1.5.4 Einhausung Tiefgaragenzufahrten
Die Rampen von Tiefgaragenzufahrten sind vollständig einzuhausen.

1.6 Flächen, die mit Geh-, Fahr- bzw. Leitungsrechten zu belasten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Für die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen mit Geh-, Fahr- bzw. Leitungsrechten wird der Kreis der Begünstigten wie folgt
bestimmt:

1.6.1 Flächen, die mit einem Geh- und Fahrrecht zu belasten sind (GFR)
Die Flächen mit der Bezeichnung GFR 1 sind mit einem Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr und Rettungskräfte, der zuständigen Ver-
sorgungsträger sowie der Eigentümer, Nutzer und Besucher der Baugebiete WA 1 bis WA 5 sowie mit einem Gehrecht zugunsten der
Allgemeinheit zu belasten.

Die Flächen mit der Bezeichnung GFR 2 sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr und Rettungskräfte zu belasten.

1.6.2 Flächen, die mit einem Leitungsrecht zu belasten sind (LR)
Die Flächen mit der Bezeichnung LR 1 sind mit einem Leitungsrecht für den verrohrten Rietzschkebach zugunsten der Stadt Coswig zu
belasten.

1.7 Nutzung erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
1.7.1 Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung

Im Plangebiet wird der Primärenergiebedarf beheizter Gebäude mit einem Höchstwert von 40 % des maximal gesetzlich zulässigen
Primärenergiebedarfs des jeweiligen Gebäudes festgesetzt.

1.7.2 Flächen für Ladeinfrastruktur elektrisch betriebener Fahrzeuge
Die oberirdischen Stellplätze sowie die in der Planzeichnung festgesetzte Parkplatzfläche sind mit Ladeinfrastruktur für elektrisch
betriebene Fahrzeuge auszustatten.

1.7.3 Mindestflächenquote für Solarenergieanlagen auf den Dachflächen
Die Dachflächen der Hauptgebäude sind zu jeweils mindestens 75 % der Fläche mit Solarenergieanlagen auszustatten.

1.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft / Zuordnung von
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB)

1.8.1 Begrenzung der Bodenversiegelung
1.8.1.1 Stellplätze auf den Baugrundstücken

Auf den Baugrundstücken ist eine Befestigung von offenen Stellplatzflächen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit
Rasengittersteinen, Verbundsteinen Schotterrasen oder Ökopflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Wasser- und Luft-
durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung sind
unzulässig.

1.8.1.2 Zufahrten und Wege auf den Baugrundstücken
Auf den Baugrundstücken ist eine Befestigung von Wegen sowie der Flächen, die mit dem Geh- und Fahrrecht GFR1 zu belasten sind,
nur mit teildurchlässigen, im Sand- oder Splittbett verlegten Belägen (z.B. Pflaster) zulässig.

1.8.1.3 Zufahrten, Bewegungs- und Aufstellflächen für die Feuerwehr
Zufahrten, Bewegungs- und Aufstellflächen für die Feuerwehr dürfen, soweit sie außerhalb der Flächen liegen, die mit dem Geh- und
Fahrrecht GFR1 zu belasten sind, nur mit dauerhaft begrünten Geowabenzellen oder Schotterrasen befestigt werden.

1.8.2 Vermeidungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Belange des Artenschutzes
1.8.2.1 Einschränkung der Zeiten für die Baufeldfreimachung

Die Fällung von Bäumen, die Rodung von Gehölzbeständen sowie der Abbruch von Gebäuden innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplans sind in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar, außerhalb der Brutzeit der Vögel durchzuführen.

1.8.2.2 Kontrolle der zu fällenden Bäume
Unmittelbar vor der Fällung sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans alle zu fällenden Bäume durch einen Fachgutachter auf
mögliche Vorkommen von Fledermäusen (Winterquartiere) sowie auf das Vorkommen des Eremiten zu kontrollieren.

Die Fällarbeiten von Bäumen mit Höhlen und Spaltenquartierpotenzial sind unter fachlicher Anleitung und Begleitung eines Fleder-
mausexperten durchzuführen.

Bei Besatzverdacht mit Eremiten sind die Bäume nach Vorgaben des Fachgutachters zu fällen (z.B. durch stückweises Absetzen).

Die Baumkontrolle ist unter Angabe der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten gegenüber der unteren Naturschutz-
behörde zu dokumentieren.

Im Fall des Vorhandenseins von besetzen Fledermausquartieren bzw. in Baumhöhlen ruhender Vögel muss mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde die weitere Vorgehensweise (z. B. Bergung der Tiere und Überwinterung in geeigneten Räumen) abgestimmt werden.

Im Fall eines Eremitenbesatzes sind vorgefundene Tiere bzw. ihre Entwicklungsformen sowie die sie beherbergenden Strukturen
(Stämme oder Teile davon) zu bergen und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde an eine geeignete Stelle umzusetzen.

1.8.2.3 Kontrolle der abzubrechenden Gebäude
Vor dem Abbruch sind die abzubrechenden Gebäude auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen und Vögeln zu kontrol-
lieren. Die Gebäudekontrolle ist unter Angabe der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten gegenüber der unteren Natur-
schutzbehörde zu dokumentieren.

Im Fall des Vorhandenseins von besetzen Fledermausquartieren muss mit der zuständigen Naturschutzbehörde das weitere Vorgehen
bezüglich der Abbruchzeit bzw. einer Begleitung der Abbrucharbeiten durch einen Fledermausexperten abgestimmt werden.

1.8.2.4 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse und Nistkästen für Höhlen- und Nischenbrüter
An den vorhandenen Altbäumen bzw. an Gebäudefassaden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind im Zuge der
Baumfällung und des Gebäudeabbruchs, spätestens vor Beginn der auf die Fällung bzw. den Abbruch folgenden Fortpflanzungsperiode
(Ende Februar), für jedes zerstörte Fledermausquartier bzw. für jede zerstörte Baumhöhle bzw. Brutstätte Fledermauskästen bzw. Nist-
kästen für Baumhöhlenbrüter und Nischenbrüter anzubringen.

Die Anzahl und Art der zu schaffenden Ersatzquartiere und Nistkästen wird im Zuge der Baum- und Gebäudekontrolle gemäß Fest-
setzung 1.8.2.2 und 1.8.2.3 durch den Gutachter festgelegt und richtet sich nach der Art und Anzahl der betroffenen Fledermaus-
quartiere und Brutstätten von Höhlen- und Nischenbrütern. Die festgelegte Kastenart und Anzahl sind mit der unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen. Für jede verloren gehende Höhle bzw. für jedes verloren gehende Quartier sind mindestens 2 Ersatzquartiere
(Fledermaus- und / oder Nistkästen nach gutachterlicher Vorgabe) anzubringen. Die Umsetzung der Maßnahme ist gegenüber der
unteren Naturschutzbehörde zu dokumentieren.

Der von Baumaßnahmen betroffene Bereich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist mit Ausnahme der bereits
vorhandenen Straßen und Gehwege 1 Jahr vor Baubeginn vollständig mit einem durchschlupfsicheren Reptiliensperrzaun zu umgeben,
der bis zur Beendigung aller Baumaßnahmen in dem abgesperrten Bereich funktionstüchtig vorzuhalten ist.

Im abgesperrten Bereich sind vor Baufeldfreimachung und Baubeginn Zauneidechsen zu fangen und die vorgefundenen Exemplare in
angrenzende Lebensräume hinter dem gestellten Reptilienschutzzaun zu verbringen.

Das Abfangen und das Umsetzen sind durch einen von der unteren Naturschutzbehörde autorisierten Artexperten in der vor der Bau-
feldfreimachung liegenden Vegetationsperiode über mehrere Aktivitätsperioden der Arten durchzuführen und zu dokumentieren.

1.8.2.5 M 1 - Anlage von Habitatersatzflächen für Zauneidechsen an der Straßenbahntrasse
Innerhalb der mit M 1 bezeichneten, ca. 150 m² großen Fläche ist eine Habitatersatzfläche für Zauneidechsen herzustellen und dauer-
haft zu erhalten.

Die Fläche ist als Rohbodenfläche aus dem bereits vorhandenen Kiessand zu belassen. Humose Auflagen bzw. Oberbodenauflagen
sind mit Vegetation abzutragen und von der Fläche zu entfernen. Geländeanpassungen sind mit Rohboden, z. B. dem im B-Plangebiet
vorliegenden Kiessand, vorzunehmen. Fremdstoffe (z. B. Bauschutt, Müll) sind vorher von der Fläche sowie aus dem aufzubringenden
Kiessand zu entfernen. Auf der Rohbodenfläche sind über die gesamte Länge verteilt 5 Steinhaufen mit mindestens 1,5 m bis 2,0 m
Länge, ca. 0,9 m Breite (am Fuß) und ca. 0,6 m Höhe aus Bruchsteinen oder Lesesteinen aus regionalem Naturstein, gemischte Stein-
größen ab ca. 20 cm bis ca. 40 cm Kantenlänge anzulegen. Die Verwendung von Bauabbruchmaterialien ist nicht zulässig. Die Herkunft
des Natursteinmaterials ist nachzuweisen.

Die Fläche ist der Sukzession zu überlassen. Aufkommende Gehölze sind bis zu einem Flächenanteil von 20 % zu belassen. Darüber-
hinausgehender Gehölzaufwuchs ist durch Pflegegänge im 3 - jährigen Turnus regelmäßig zu entfernen.

Die Maßnahme M 1 ist bis zur Beendigung aller Baumaßnahmen im jeweiligen Baubereich umzusetzen.

Für die Maßnahme ist eine Planung zu erstellen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Planung und Herstellung
der Ersatzhabitatflächen sind durch eine Ökologische Baubegleitung zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der
Unteren Naturschutzbehörde nach Vollzug der Artenschutzmaßnahme vorzulegen.

1.8.2.6 M 2 - Anlage von Habitatersatzflächen für Zauneidechsen im Nordosten des B-Plangebietes
Innerhalb der mit M 2 bezeichneten, ca. 720 m² großen Fläche ist eine Habitatersatzfläche für Zauneidechsen herzustellen und dauer-
haft zu erhalten.

Dabei ist die in M 2 liegende und mit Geh- und Fahrrecht zu belastende Fläche GFR 2 (Feuerwehrzufahrt) als Schotterrasenfläche
herzustellen. Für die Begrünung der Fläche GFR 2 ist eine gebietsheimische Sand-Magerrasen-Saatgutmischung zu verwenden.

Das östlich an die Fläche GFR 2 anschließende Areal innerhalb der Maßnahmenfläche M 2 ist mit verschiedenen Strukturelementen
und Gehölzen auszustatten, die den Lebensraumansprüchen der Zauneidechsen entsprechen. Als Untergrund ist eine von Fremd-
stoffen befreite Rohbodenfläche aus dem im B-Plangebiet vorliegenden Kiessand herzustellen. Folgende Strukturelemente sind
mindestens herzustellen:

· 2 Stück Steinwälle/Steinhaufen, Grundfläche je ca. 10 m², Höhe ca. 1 m, locker mit Ästen abgedeckt, mit einer mindestens 1 m
dicken Erdandeckung an der Nordseite,

· 2 grabbare Sandflächen, mindestens 50 cm tief eingebaut, Grundfläche je ca. 6 m²,
· 2 Flächen mit Wurzelstubben, Grundfläche je ca. 5 m²,
· 2 Totholzablagerungsflächen, verschiedenes Totholz, z. B. Stammabschnitte, Starkäste, locker geschichtet, Grundfläche je 10 m²,
· Pflanzung von ca. 3 Gebüschgruppen von je drei bis 5 heimischen und standortgerechten Sträuchern (z. B. Rosa pimpinellifolia,

Rosa multiflora, Rosa canina), 1 Gehölz pro m².

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am 09.12.2020 mit Beschluss-Nr.: VO/0150/20/SR die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet
Schillerhöfe“ nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen (Aufstellungsbeschluss).

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

2. ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs.1 BauGB) und der Anwendung des beschleunigten Verfahrens
gemäß § 13a BauGB
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses sowie der Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB
erfolgte im „Coswiger Amtsblatt“, Ausgabe 15/2020 vom 19.12.2020.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

3. Billigungs- und Offenlagebeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am 28.09.2022 mit Beschluss-Nr.: VO/0320/22/SR den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet
Schillerhöfe“, Planstand 29.08.2022 / ergänzt am 28.09.2022 einschließlich der Begründung gebilligt und zur Offenlage bestimmt.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

4. Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“, Planstand 29.08.2022 / ergänzt am 28.09.2022, bestehend aus
Planzeichnung (Teil A) und textlichen Festsetzungen (Teil B) hat einschließlich der Begründung in der Zeit vom 17.10.2022 bis einschließlich
21.11.2022 nach § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Stadt Coswig öffentlich ausgelegen.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können sowie mit Angaben zu den verfügbaren umweltbezogenen Informationen im „Coswiger Amtsblatt“,
Ausgabe 12/2022 vom 08.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

5. Einstellung der Unterlagen in das Internet (§ 4a Abs. 4 BauGB)
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen
wurden zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Coswig unter www.coswig.de und im Bürgerbeteiligungsportal des Landes Sachsen unter
www.buergerbeteiligung.sachsen.de in das Internet eingestellt. Die in das Internet eingestellten Dateien wurden während des Offenlagezeitraums
nicht geändert.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

6. Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB), Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB)
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen TÖB sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 13.10.2022 zur Abgabe
einer Stellungnahme zur Planfassung vom 29.08.2022 / ergänzt am 28.09.2022 nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis
21.12.2022) aufgefordert.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

7. Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am 17.04.2024 mit Beschluss-Nr.: VO/0467/24/SR die zum Planentwurf vom 29.08.2022 / ergänzt am
28.09.2022 vorgebrachten Bedenken und Anregungen geprüft.

Das Ergebnis ist mit Schreiben vom …………… mitgeteilt worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

8. Billigungs- und Offenlagebeschluss zur geänderten Entwurfsfassung
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am 17.04.2022 mit Beschluss-Nr.: VO/0467/24/SR den geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68
„Wohngebiet Schillerhöfe“, Planstand 15.03.2024 einschließlich der Begründung gebilligt und zur erneuten Offenlage bestimmt.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

9. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB)
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“, Planstand 15.03.2024, bestehend aus Planzeichnung (Teil A),
textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde in der Zeit vom .................... bis einschließlich .................. nach § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite
der Stadt Coswig unter www.coswig.de und im zentralen Landesportal Bauleitplanung unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de veröffentlicht.
Die in das Internet eingestellten Dateien wurden während des Offenlagezeitraums nicht geändert.

Zusätzlich zur Einstellung im Internet erfolgt eine öffentliche Auslegung des geänderten Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet
Schillerhöfe“ im Rathaus der Stadt Coswig.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können sowie mit Angaben zu den verfügbaren umweltbezogenen Informationen im „Coswiger Amtsblatt“,
Ausgabe ………… vom …………… ortsüblich bekannt gemacht worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

10. erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB) /
Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB)
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen TÖB sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom …………… zur Abgabe
einer Stellungnahme zur geänderten Planfassung vom 15.03.2024 nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis ……………)
aufgefordert.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

11. Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am …………… mit Beschluss-Nr.: …………… die zum geänderten Planentwurf vom …………… vorgebrachten
Bedenken und Anregungen geprüft.

Das Ergebnis ist mit Schreiben vom …………… mitgeteilt worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

12. Billigungs- und Offenlagebeschluss zur erneut geänderten Entwurfsfassung
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am ...................... mit Beschluss-Nr.: ...................... den erneut geänderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68
„Wohngebiet Schillerhöfe“, Planstand 27.11.2025 einschließlich der Begründung gebilligt und zur erneuten Offenlage bestimmt.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

13. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB)
Der erneut geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“, Planstand 27.11.2025, bestehend aus Planzeichnung (Teil
A), textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde in der Zeit vom .................... bis einschließlich .................. nach § 3 Abs. 2 BauGB auf der
Internetseite der Stadt Coswig unter www.coswig.de und im zentralen Landesportal Bauleitplanung unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de
veröffentlicht. Die in das Internet eingestellten Dateien wurden während des Offenlagezeitraums nicht geändert.

Zusätzlich zur Einstellung im Internet erfolgt eine öffentliche Auslegung des erneut geänderten Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 68
„Wohngebiet Schillerhöfe“ im Rathaus der Stadt Coswig.

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können sowie mit Angaben zu den verfügbaren umweltbezogenen Informationen im „Coswiger Amtsblatt“,
Ausgabe ………… vom …………… ortsüblich bekannt gemacht worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

10.12.2025
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14. erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange (§ 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB) /
Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB)
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen TÖB sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom …………… zur Abgabe
einer Stellungnahme zur erneut geänderten Planfassung vom 27.11.2025 nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis
……………) aufgefordert.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

15. Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig hat am …………… mit Beschluss-Nr.: …………… die zum erneut geänderten Planentwurf vom ……………
vorgebrachten Bedenken und Anregungen geprüft.

Das Ergebnis ist mit Schreiben vom …………… mitgeteilt worden.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

16. Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und textlichen Festsetzungen (Teil B), Fassung
vom …………… ist am …………… mit Beschluss Nr.: …………… gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen worden.

Gleichzeitig wurde die Begründung einschließlich Umweltbericht gebilligt.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

17. Planausfertigung
Der Bebauungsplan Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“, Fassung vom ……………, wird hiermit ausgefertigt.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

18. Bekanntmachung des Bebauungsplans (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 68 „Wohngebiet Schillerhöfe“ sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
bekanntgemacht worden im Amtsblatt „Coswiger Amtsblatt“, Ausgabe ……….. vom …………… .

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am …………… in Kraft getreten.

Coswig, den …………… ..................................
Thomas Schubert
Oberbürgermeister

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3785), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186); zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl. S. 169).
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